
Mustervertrag flexible Netzanschlussvereinbarung 
Zweiseitiger Grundvertrag
zwischen dem Netzbetreiber und Anlagenbetreiber

Anwendungshinweise
An wen richtet sich dieser Mustervertrag?
Die beiden Parteien dieses Vertrags sind: 
1.	der Netzbetreiber und
2. 	ein Anschlussnehmer, der als Anlagenbetreiber eine oder mehrere Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen am Netzverknüpfungspunkt plant oder bereits angeschlossen hat; die Erzeugungsanlagen haben eine installierte Leistung von insgesamt mehr als 30 kW.
Dieser Vertrag zielt auf Fallkonstellationen, in denen die Parteien die Vertragsbedingungen im Einzelnen auf Grundlage des Musters aushandeln. Daher sind Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt weniger als 30 kW nicht vom primären Anwendungsbereich erfasst. Zudem fand bezüglich der Erzeugungsanlagen bis 30 kW keine Beteiligung der entsprechenden Stakeholder statt.
Wie funktioniert dieser Mustervertrag?
Ein Mustervertrag für flexible Netzanschlussvereinbarungen steht vor der grundsätzlichen Herausforderung, dass die denkbaren Fallkonstellationen und Einsatzmöglichkeiten einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung gemäß § 8a EEG vielgestaltig sind. 
Der Mustervertrag bietet deshalb zunächst ein grundlegendes Vertragsmuster, das die zentralen und in allen Varianten notwendigen Regelungen enthält. Darüber hinaus arbeitet der Mustervertrag mit einem Baukastensystem. Die Verwender können sich aus diesem System heraus der jeweils für ihre Situation passenden Variante bedienen. 
So wird zum einen die Übersichtlichkeit des Entwurfes gewahrt und zum anderen aber auch die Vielfalt der Fallkonstellationen und Anwendungsfälle einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung abgebildet.
Die Bausteine spiegeln dabei sowohl unterschiedliche Ausgangssituationen als auch verschiedene inhaltliche Ausgestaltungsmöglichkeiten wider: 
So bezieht sich eine grundlegende Unterscheidung etwa darauf, ob die flexible Netzanschlussvereinbarung temporär bis zum Abschluss des notwendigen Netzausbaus durch den Netzbetreiber geschlossen wird, oder ob es sich um eine dauerhafte flexible Netzanschlussvereinbarung handelt. Letzterer Fall kann etwa dann vorliegen, wenn ein dauerhafter Anschluss der neu zu errichtenden Erzeugungsanlage nicht am gesamtwirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkt, sondern am nächstgelegenen Netzverknüpfungspunkt geplant ist (vgl. § 8a Abs. 3 EEG) oder wenn eine weitere EE-Anlage zu einer bestehenden hinzugebaut und der bestehende Netzanschluss dauerhaft durch beide Anlagen genutzt und “überbaut” werden soll. 
Weitere Bausteine sind inhaltlicher Natur: So regelt etwa § 8a Abs. 1 EEG die verschiedenen Möglichkeiten der Wirkleistungsbegrenzung: statisch, dynamisch, volldynamisch. Sie müssen durch unterschiedliche Bausteine im Vertrag abgebildet werden, weil sie unterschiedliche inhaltliche Regelungen verlangen. Ähnliches gilt für die Integration von Speichern hinter dem Netzverknüpfungspunkt oder die Frage, ob bis dato schon ein Netzanschlussverhältnis vorhanden ist oder ob dieses erstmalig vereinbart wird. 
Die Bausteine sind im Vertrag – hier beispielhaft – wie folgt gekennzeichnet: 
Baustein: Integration von Grünstromspeichern
Manche Bausteine enthalten verschiedene Regelungsoptionen, je nach den tatsächlichen Umständen oder dem Regelungsinhalt: 
Baustein: Bestehendes oder noch einzugehendes Netzanschlussverhältnis
Option A: Es besteht bereits ein Netzanschlussverhältnis: 
[…]
Option B: Es besteht noch kein Netzanschlussverhältnis: 
[…]
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Flexible Netzanschlussvereinbarung

zwischen der/den

[Netzbetreiber]

vertreten durch [den/die allein-/gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer/ Vorstand, Anschrift],

- im Folgenden „Netzbetreiber“ genannt –

und  	

[Anlagenbetreiber: Firmenname oder – bei natürlicher Person - Vor- und Zuname]

[Nur bei juristischer Person: vertreten durch den/die allein-/gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer/Vorstand, Anschrift],  

- im Folgenden „Anschlussnehmer“ genannt –

- zusammen auch als „Parteien“ bzw. 
einzeln als „Partei“ bezeichnet -

für den Netzverknüpfungspunkt: 

[konkrete Benennung und Lagebezeichnung des Netzverknüpfungspunktes mit Flurstück und Anschrift; soweit vorhanden, MaStR-Nr. und/oder Lokationsdaten des Netzverknüpfungspunktes entsprechend der Eintragung im Marktstammdatenregister.]


[bookmark: _Toc230946980]Präambel

[bookmark: _Hlk213352807](1)	Der Netzbetreiber betreibt das Netz an dem in dieser Vereinbarung bezeichneten Netzverknüpfungspunkt. Der Anschlussnehmer möchte seine Anlagen an diesem Netzverknüpfungspunkt anschließen.

(2)	Die Parteien beabsichtigen, eine flexible Ausgestaltung des Netzanschlusses zu vereinbaren. Diese umfasst eine anschlussseitige Begrenzung der maximalen Wirkleistungseinspeisung zur netzverträglichen Integration der Anlagen.

(3)	Grundlage für die Beurteilung der Anschlussmöglichkeit sowie für die Ausgestaltung der flexiblen Netzanschlusslösung ist die vom Netzbetreiber durchgeführte Netzverträglichkeitsprüfung, die dieser Vereinbarung als Anlage 1 („Netzverträglichkeitsprüfung“) beigefügt ist. 

Vor diesem Hintergrund treffen die Parteien folgende flexible Netzanschlussvereinbarung im Sinne des § 8a EEG 2023: 

[bookmark: _Toc230946981]Abschnitt 1: Grundlagen und Anwendungsbereich
[bookmark: _Toc230946982]§ 1 Gegenstand dieser Vereinbarung

(1)	Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Festlegung einer anschlussseitigen Begrenzung der maximal zulässigen Einspeisung von Wirkleistung der vom Anschlussnehmer [betriebenen oder zu errichtenden] Anlagen am in dieser Vereinbarung bezeichneten Netzverknüpfungspunkt gemäß § 8a Abs. 1 EEG 2023. Die Parteien regeln die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der netzverträglichen Einspeisung der Anlagen unter Einhaltung dieser Wirkleistungsbegrenzung.

(2)	Diese Vereinbarung umfasst sämtliche Erzeugungsanlagen des Anschlussnehmers am vertragsgegenständlichen Netzverknüpfungspunkt. Eine Übersicht der Anlagen ist diesem Vertrag als Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“) beigefügt. 

Baustein: Integration von Grünstromspeichern

	Am Netzverknüpfungspunkt betriebene Speicheranlagen, die elektrische Energie ausschließlich aus erneuerbaren Energien aufnehmen, speichern und wieder einspeisen, gelten gemäß § 3 Nr. 1 EEG 2023 ebenfalls als Anlage und werden vollständig in den Anwendungsbereich dieser Vereinbarung einbezogen. Die Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“) umfasst daher sowohl die Erzeugungs- als auch die Speicheranlagen. Sämtliche Regelungen dieser Vereinbarung gelten gleichermaßen für beide, soweit nicht ausdrücklich zwischen Erzeugungs- und Speicheranlagen differenziert wird. Abweichende Regelungen werden gesondert vereinbart. Die Wirkleistungseinspeisung am Netzverknüpfungspunkt unterliegt der in dieser Vereinbarung festgelegten anschlussseitigen Wirkleistungsbegrenzung.

(3)	Sämtliche in den Eigentumsgrenzen der Parteien liegenden Teile der elektrischen Anlage einschließlich Messeinrichtungen und Kommunikationstechnik stehen im Eigentum der jeweiligen Partei und werden durch diese unterhalten, soweit diese nicht im Eigentum des Messstellenbetreibers stehen. Jede Partei ist für den ordnungsgemäßen Betrieb, die Wartung, Instandhaltung und Erneuerung ihrer Anlagenteile verantwortlich. 

Baustein: Bestehendes oder noch einzugehendes Netzanschlussverhältnis

Option A: Es besteht bereits ein Netzanschlussverhältnis: 

	Die Eigentumsgrenzen zwischen den Anlagen des Anschlussnehmers und den Anlagen des Netzbetreibers am Netzverknüpfungspunkt sowie entlang der zum Netzverknüpfungspunkt führenden Anschlussleitung ergeben sich aus dem zwischen den Parteien bereits bestehenden Netzanschlussverhältnis vom […], das durch diese Vereinbarung unberührt bleibt.

Option B: Es besteht noch kein Netzanschlussverhältnis: 

	Die Eigentumsgrenzen zwischen den Anlagen des Anschlussnehmers und den Anlagen des Netzbetreibers am Netzverknüpfungspunkt sowie entlang der zum Netzverknüpfungspunkt führenden Anschlussleitung sind in Anlage 3 („Eigentumsgrenzen“) verbindlich festgelegt.

(4)	Anschlussnehmer ist der Anlagenbetreiber; er ist zugleich Anschlussnutzer der an den Netzverknüpfungspunkt angeschlossenen oder anzuschließenden Anlagen sowie der hierfür verwendeten Anschlussleitung.

[bookmark: _Toc230946983]§ 2 Verhältnis zu anderen Verträgen und Regelungen

Baustein: Bestehendes oder noch einzugehendes Netzanschlussverhältnis

Option A: Es besteht bereits ein Netzanschlussverhältnis ohne Wirkleistungsbegrenzung: 

(1)	Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind die technischen Spezifikationen des Netzanschlusses, die Ausgestaltung der Eigentumsgrenzen sowie die allgemeinen Regeln der Zusammenarbeit zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer. Diese ergeben sich aus dem zwischen den Parteien bereits bestehenden Netzanschlussverhältnis vom […], das durch diese Vereinbarung unberührt bleibt.

Option B: Es besteht bereits ein Netzanschlussverhältnis mit Wirkleistungsbegrenzung:

(1) 	Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind die technischen Spezifikationen des Netzanschlusses, die Ausgestaltung der Eigentumsgrenzen sowie die allgemeinen Regeln der Zusammenarbeit zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer. Diese ergeben sich aus dem zwischen den Parteien bereits bestehenden Netzanschlussverhältnis vom […], das durch diese Vereinbarung unberührt bleibt. Enthält das bereits abgeschlossene Netzanschlussverhältnis eine Vorgabe zur Wirkleistungsbegrenzung, so wird diese durch die vorliegende Vereinbarung ersetzt.

Option C: Es besteht noch kein Netzanschlussverhältnis: 

(1) 	Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind die technischen Spezifikationen des Netzanschlusses sowie die allgemeinen Regeln der Zusammenarbeit zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer. Diese werden in einem gesondert abzuschließenden Netzanschlussverhältnis geregelt, das von dieser Vereinbarung unabhängig ist.

(2)	Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Vereinbarung unabhängig davon gilt, ob bereits ein Netzanschlussverhältnis besteht oder ob ein solcher Vertrag künftig gesondert abgeschlossen wird. Die vorliegende Vereinbarung nimmt den Abschluss oder den Inhalt eines Netzanschlussverhältnisses nicht vorweg. [Dies gilt ebenfalls für das Verhältnis zu [weiteren möglichen Verträgen, hier mit Datum des Abschlusses konkret zu benennen]].

(3)	Diese Vereinbarung lässt insbesondere die Rechte und Pflichten der Betreiber der in Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“) genannten Erzeugungsanlagen in Bezug auf Zahlungsansprüche nach § 19 EEG sowie Zuordnung zu und Wechsel zwischen den Veräußerungsformen nach § 21b EEG unberührt. 

Baustein: Die Anlagen sind noch nicht errichtet. Der Projektfortschritt wird über ein Reservierungsverfahren überwacht. 

(4)	Ungeachtet dieser Vereinbarung gilt für den Anschlussnehmer das vom Netzbetreiber veröffentlichte Reservierungsverfahren in seiner jeweils aktuellen Fassung. Der Abschluss dieser Vereinbarung begründet insbesondere keine vom Reservierungsverfahren abweichende oder zusätzliche Reservierung von Netzanschlusskapazitäten. Die Wirkleistungsbegrenzung nach dieser Vereinbarung lässt die Anwendung und Durchsetzbarkeit des Reservierungsverfahrens unberührt.

Baustein: Temporäre flexible Netzanschlussvereinbarung 

(4)/(5)	Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Vereinbarung ausschließlich der temporären Einspeisung dient, bis der Netzbetreiber die Netzkapazitäten zur Abnahme der Leistung in der dem Anschlussnehmer zustehenden Höhe zur Verfügung stellen kann. Durch diese Vereinbarung werden die gesetzlichen Verpflichtungen des Netzbetreibers zur Bereitstellung der dem Anschlussnehmer zustehenden Netzkapazität weder eingeschränkt noch modifiziert; insbesondere bleibt die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Durchführung der Maßnahmen nach § 12 EEG 2023 unberührt.

[bookmark: _Toc230946984]Abschnitt 2: Wirkleistungsbegrenzung
[bookmark: _Toc230946985]§ 3 Art der Wirkleistungsbegrenzung

(1)	Die Wirkleistungseinspeisung der Anlagen am Netzverknüpfungspunkt ist nach den folgenden Maßgaben und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden VDE-Anwendungsregeln [VDE-AR-N 4105, 4110, 4120 oder 4130 – je nach Spannungsebene] zu begrenzen. Die installierte Wirkleistung (Pinst) darf größer sein als PAV,E.

Baustein: Art der Wirkleistungsbegrenzung

Option A: Statische Wirkleistungsbegrenzung:

(2)	Die maximale Wirkleistungseinspeisung der Anlagen am Netzverknüpfungspunkt ist auf […] MW begrenzt. Die Wirkleistungsbegrenzung gilt einheitlich und zu allen Zeiten für die gesamte Dauer dieser Vereinbarung.

Option B: Dynamische Wirkleistungsbegrenzung:

(2)	Wie nachstehend geregelt, gelten für bestimmte Zeitfenster Wirkleistungsbegrenzungen. Die für das jeweilige Zeitfenster gültige Wirkleistungsbegrenzung ist einzuhalten:

	Zeitraum (Jahr/Monat)
	Wochen-tag

	Uhrzeit
	Maximale Wirkleistung
	Besonderheiten

	[.z.B. 01.11. – 31.03.]
	[z.B. Mo - Fr]
	[…] – […] Uhr
	[…] MW
	[…] 

	[…]
	[…]
	[…] – […] Uhr
	[…] MW
	[…]

	[…]
	[…]
	[…] – […] Uhr
	[…] MW
	[…]



Option C: Volldynamische Wirkleistungsbegrenzung:
(2)	[Die konkrete Ausgestaltung ist derzeit noch Gegenstand von Forschung und Entwicklung und muss daher einzelfallabhängig zwischen den Vertragsparteien ausgestaltet werden. Ausführungen und Vorschläge dazu finden sich im Beiblatt.]

(3)	Die Einhaltung der nach dieser Vorschrift vereinbarten Wirkleistungsbegrenzung ist sicherzustellen, indem auf den entsprechenden Grenzwert geregelt wird. Regelungsbedingte Überschwingungen sind zulässig, soweit sie innerhalb der in TAR 4105, 4110 bzw. 4120, 4130 definierten Zeitfenster bleiben. Die hierfür notwendigen technischen Maßnahmen richten sich nach § 4 dieser Vereinbarung. 

Baustein: Der Anschlussnehmer betreibt mehrere Anlagen (z. B. mehrere WEA, oder WEA/PV + Speicher).

(4)	Soweit mehrere Anlagen am Netzverknüpfungspunkt betrieben werden, bezieht sich die Wirkleistungsbegrenzung auf die Summenwirkleistung, d. h. auf die gesamte gleichzeitig am Netzverknüpfungspunkt eingespeiste Wirkleistung dieser Anlagen. Die Verteilung der zulässigen Wirkleistung auf die einzelnen Anlagen obliegt dem Anschlussnehmer. Er stellt sicher, dass die Summe der Wirkleistungen zu keinem Zeitpunkt die geltende maximale Wirkleistungsbegrenzung nach Abs. 2 überschreitet.

(5)	Sobald und soweit eine oder mehrere der vom Anschlussnehmer am Netzanschluss betriebenen Anlagen zukünftig endgültig außer Betrieb gehen, kann der Anschlussnehmer für die verbleibenden Anlagen vom Netzbetreiber die Anpassung dieser Netzanschlussvereinbarung dahingehend verlangen, dass die zuvor diesen Anlagen zugeordneten Netzkapazitäten anderen am Netzanschluss betriebenen Anlagen zusätzlich zugeordnet werden, soweit deren Anspruch i. S. d. § 11 Abs. 1 S. 1 EEG 2023 durch diese Netzanschlussvereinbarung bislang beschränkt gewesen ist. Dies gilt nur, sobald und soweit der Netzbetreiber nicht verpflichtet ist, die durch die Außerbetriebnahme der Anlagen freiwerdenden Kapazitäten vor- oder gleichrangig diskriminierungsfrei auch anderen Petenten außerhalb des Netzanschlusses anzubieten.  

Baustein: Der Anschlussnehmer baut mehrere Anlagen, die zeitlich nacheinander in Betrieb gehen. Geregelt wird die Übergangsphase, bis alle Anlagen in Betrieb genommen worden sind. 

(6)	Die Wirkleistungsbegrenzung nach Absatz 1 gilt ab der Inbetriebnahme der ersten Anlage in vollem Umfang und bezieht sich ab diesem Zeitpunkt auf die Summenwirkleistung, d. h. die gesamte gleichzeitig am Netzverknüpfungspunkt eingespeiste Wirkleistung aller Erzeugungs- und Speicheranlagen. Übergangs- oder Teilstufenregelungen finden nicht statt. Der Anschlussnehmer zeigt dem Netzbetreiber die Inbetriebnahme der ersten Anlage und späterer Anlagen vorab oder unverzüglich nachträglich schriftlich an. Er stellt sicher, dass die technischen Steuer- und Regelungseinrichtungen ab Inbetriebnahme der ersten Anlage so ausgelegt sind, dass die Wirkleistungsbegrenzung jederzeit eingehalten wird.

[bookmark: _Toc230946986]§ 4 Technische Anforderungen zur Einhaltung der Wirkleistungsbegrenzung

(1)	Der Anschlussnehmer stellt durch die ordnungsgemäße Installation, Parametrierung, den Betrieb, die Wartung und die Anpassung geeigneter technischer Einrichtungen sicher, dass die nach § 3 vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung für die gesamte Summenwirkleistung am Netzverknüpfungspunkt eingehalten wird und der Messstellenbetreiber seine Verpflichtungen nach dem Messstellenbetriebsgesetz erfüllen kann (vgl. § 5 der Vereinbarung). Die hierfür eingesetzten Steuerungs-, Regelungs- und Kommunikationseinrichtungen müssen den für die Anlage jeweils geltenden technischen Anschlussregeln entsprechen, insbesondere den VDE-Anwendungsregeln [VDE-AR-N 4105, 4110, 4120 oder 4130 – je nach Spannungsebene] sowie den Technischen Anschlussbedingungen [des Netzbetreibers] (TAB) in der jeweils geltenden Fassung. Diese sind auf den Internetseiten des Netzbetreibers veröffentlicht und dem Anschlussnehmer bekannt. Der Anschlussnehmer trägt die hierfür entstehenden Kosten. Zusätzliche Aufwände des Netzbetreibers, die durch vom Anschlussnehmer zu vertretende fehlerhafte Einstellungen, unzureichende Parametrierung oder Störungen dieser Einrichtungen verursacht werden, werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß Preisblatt berechnet.

(2)	Die Anlagen müssen über eine technische Einrichtung verfügen, die eine automatisierte, zeitgenaue und unverzügliche Anpassung der Wirkleistungseinspeisung auf die jeweils geltende Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 3 für die gesamte Summenwirkleistung am Netzverknüpfungspunkt ermöglicht. Die Parametrierung der Wirkleistungsbegrenzung erfolgt durch den Anschlussnehmer nach Vorgabe des Netzbetreibers. Die Parametrierungsdaten werden vom Netzbetreiber rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Anlagen zur Verfügung gestellt. Jede Änderung der technischen Parameter oder der Anlagenkonfiguration ist dem Netzbetreiber vorab mitzuteilen. Wenn mehrere Anlagen über denselben Netzverknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, ist die vorstehende Verpflichtung auch erfüllt, wenn die Anlagen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung zur Anpassung der Wirkleistungseinspeisung ausgestattet sind.

(3)	Vor Aufnahme der Einspeisung hat der Anschlussnehmer einen geeigneten Nachweis zu erbringen, dass die vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung ordnungsgemäß umgesetzt ist. Der Netzbetreiber unterstützt den Anschlussnehmer, sofern seine Mitwirkung notwendig ist, im erforderlichen Umfang und erteilt die Einspeisefreigabe unverzüglich nach erfolgreichem Nachweis. Der Netzbetreiber wirkt darauf hin, die Einspeisung schnellstmöglich zu ermöglichen.

(4)	Kann die Einhaltung der vereinbarten maximalen Wirkleistungseinspeisung aus technischen Gründen vorübergehend nicht sichergestellt werden, hat der Anschlussnehmer die Einspeisung unverzüglich entsprechend zu reduzieren oder zu unterbinden. Soweit hierdurch die Gefährdung der Netz- und Systemsicherheit droht, ist die Anlage sofort galvanisch vom Netz zu trennen. Dies gilt auch, wenn der Anschlussnehmer die Einhaltung der Wirkleistungsbegrenzung schuldhaft nicht sicherstellt oder nach Aufforderung durch den Netzbetreiber und Setzung einer angemessenen Frist schuldhaft nicht wiederherstellt. Die Wiederaufnahme der Einspeisung erfolgt im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber.

(5)	Der Netzbetreiber ist berechtigt, nach vorheriger Ankündigung von mindestens einer Woche Vor-Ort-Inspektionen und Remote-Prüfungen der relevanten Einrichtungen durchzuführen. Der Anschlussnehmer gewährt hierzu Zutritt und stellt die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Werden im Rahmen der Prüfungen Auffälligkeiten festgestellt, ist der Netzbetreiber berechtigt, vom Anschlussnehmer ein angemessenes, regelmäßiges Betriebsreporting, insbesondere zu Grenzwertverletzungen und Störungen der Steuerungseinrichtungen, zu verlangen.

Baustein: Reaktionszeiten

Option A: Statische Wirkleistungsbegrenzung

(6)	Die Anlage muss in der Lage sein, innerhalb der nach den VDE-Anwendungsregeln [VDE-AR-N 4105, 4110, 4120 oder 4130 – je nach Spannungsebene] zulässigen Reaktionszeiten auf Steuerbefehle oder auf Änderungen der maßgeblichen Wirkleistungsbegrenzung zu reagieren. 

Option B: Dynamische Wirkleistungsbegrenzung

(6)	Die Anlage muss in der Lage sein, innerhalb der nach den VDE-Anwendungsregeln [VDE-AR-N 4105, 4110, 4120 oder 4130 – je nach Spannungsebene] zulässigen Reaktionszeiten auf Steuerbefehle oder auf Änderungen der maßgeblichen Wirkleistungsbegrenzung zu reagieren. Die hier vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung erfordert die Umstellung auf die für das nächste Zeitfenster geltende Summenwirkleistung durch eine geeignete Fahrplansteuerung, welche die Leistungsabgabe aller Erzeugungs- und Speicheranlagen vorausschauend so regelt, dass die jeweils geltenden Wirkleistungsbegrenzungen während des gesamten Zeitfensters zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. 

Option C: Volldynamische Wirkleistungsbegrenzung

(6) 	[Die konkrete Ausgestaltung ist derzeit noch Gegenstand von Forschung und Entwicklung und muss daher einzelfallabhängig zwischen den Vertragsparteien ausgestaltet werden. Ausführungen und Vorschläge dazu finden sich im Beiblatt.] 

Baustein: Weitere besondere Anforderungen an die volldynamische Wirkleistungsbegrenzung, beispielsweise die automatische Rückregelung (Fallback) bei Ausfall von Steuerbefehlen:

(7)	[Die konkrete Ausgestaltung ist derzeit noch Gegenstand von Forschung und Entwicklung und muss daher einzelfallabhängig zwischen den Vertragsparteien ausgestaltet werden. Ausführungen und Vorschläge dazu finden sich im Beiblatt.]

(7)/(8) Ändern sich gesetzliche, regulatorische oder technische Vorgaben, werden die Parteien die erforderlichen Anpassungen der Anlagen einvernehmlich abstimmen. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die in seinem Verantwortungsbereich liegenden Anlagen und Einrichtungen entsprechend anzupassen. Die Kosten für Anpassungen trägt jeweils die Partei, in deren Verantwortungsbereich die Anpassung erforderlich wird, soweit sich aus dieser Vereinbarung oder zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt. Über Änderungen der technischen Anforderungen informiert der Netzbetreiber den Anschlussnehmer rechtzeitig. Die vorgenommenen Anpassungen sind vom Anschlussnehmer zu dokumentieren und dem Netzbetreiber auf Verlangen nachzuweisen.

[bookmark: _Toc230946987]§ 5 Messkonzept, Messstellenbetrieb

	Das zwischen den Parteien abgestimmte Messkonzept ergibt sich aus der Anlage 3/4 („Messkonzept“). Im Übrigen gelten die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen zum Messstellenbetrieb. 

[bookmark: _Toc230946988]§ 6 Verhältnis der Wirkleistungsbegrenzung zum Redispatch

(1)	Die vertraglich vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung nach § 3 lässt die gesetzlichen Befugnisse des Netzbetreibers zur Aufrechterhaltung der Systemsicherheit gemäß §§ 13, 13a EnWG unberührt. Die vertraglich vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung ist keine Redispatchmaßnahme im Sinne des § 13a EnWG und begründet daher keinen Anspruch auf Entschädigung nach § 13a Abs. 2 EnWG bzw. in der jeweils geltenden Fassung. Solche Entschädigungsansprüche entstehen nur für Reduzierungen, die unterhalb der vertraglich vereinbarten Wirkleistungsbegrenzung aufgrund einer Maßnahme nach §§ 13, 13a EnWG zusätzlich angeordnet werden. Im Übrigen gelten die Vereinbarungen zum individuellen Redispatchkonzept aus Anlage 4/5 („Redispatchkonzept“). 

(2)	Die in Umsetzung der vertraglichen Wirkleistungsbegrenzung nicht eingespeiste Energiemenge gilt nicht als Redispatch-Menge. Nur Energiedifferenzen, die auf einer gesonderten Anweisung des Netzbetreibers nach §§ 13 ff. EnWG beruhen, gelten als Redispatch-Mengen und werden entsprechend der Vorgaben des EnWG bilanziert und abgerechnet. 

(3)	Im Falle einer Redispatchmaßnahme nach §§ 13, 13a EnWG ist die Wirkleistungseinspeisung der jeweils betroffenen steuerbaren Ressource gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers zu begrenzen. Das Vorgehen ist in Anlage 4/5 („Redispatchkonzept“) beschrieben. Die Funktion der PAV,E-Regelung während einer Redispatchmaßnahme ist im Anlagenzertifikat zu beschreiben und in der Konformitätserklärung nachzuweisen. Eine Kompensation der Reduzierung durch eine Erhöhung der Einspeisung anderer am Netzverknüpfungspunkt angeschlossener Anlagen ist unzulässig.

Baustein: Integration von Grünstromspeichern 

(4)	Soweit die Erzeugungsanlagen im Sinne der Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“) während einer Maßnahme nach §§ 13, 13a EnWG in eine an die Erzeugungsanlage angeschlossene Speicheranlage laden, gelten diese Energiemengen nicht als durch eine Redispatch-Anweisung verursachte vermiedene Einspeisung. Für diese Energiemengen besteht kein Anspruch auf Entschädigung nach § 13a Abs. 2 EnWG. Dieser Sachverhalt ist dem Netzbetreiber entsprechend der Anlage 4/5 („Redispatchkonzept“) jeweils vorab anzuzeigen. 

Sonderbaustein für Redispatch-Maßnahmen (§§ 13, 13a EnWG, siehe dazu auch Erläuterungen im Beiblatt): Integration von Misch- und Graustromspeichern sowie anderen Verbrauchern

(4)	Soweit die Erzeugungsanlagen im Sinne der Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“) während einer Maßnahme nach §§ 13, 13a EnWG in eine an die Erzeugungsanlage angeschlossene Speicheranlage laden, welche elektrische Energie auch aus dem Netz oder aus anderen als den in dieser Vereinbarung erfassten Erzeugungsanlagen aufnehmen können („Misch- oder Graustromspeicher“), oder elektrische Energie an andere Verbraucher, insbesondere im Rahmen der Sektorenkopplung, geliefert wird, gelten diese Energiemengen nicht als durch eine Redispatch-Anweisung verursachte vermiedene Einspeisung. Für diese Energiemengen besteht kein Anspruch auf Entschädigung nach § 13a Abs. 2 EnWG. 

(5)	Eine Zuordnung dieser Energiemengen setzt voraus, dass eine eindeutige und nachvollziehbare messtechnische Abgrenzung der aus den Erzeugungsanlagen stammenden Energiemengen gegenüber sonstigen Energieflüssen gewährleistet ist. 

(6)	Die Nutzung von Misch- oder Graustromspeichern sowie die Lieferung an andere Verbraucher im Zusammenhang mit Maßnahmen nach §§ 13, 13a EnWG ist dem Netzbetreiber gemäß den Vorgaben der Anlage 4/5 („Redispatchkonzept“) vorab anzuzeigen. 

(7)	Maßnahmen oder Steuerungen nach § 13k EnWG bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt und richten sich nach den hierfür geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen.

[bookmark: _Toc230946989]Abschnitt 3: Laufzeit und Beendigung der Vereinbarung
[bookmark: _Toc230946990]§ 7 Beginn, Dauer und Beendigung der Vereinbarung

(1)	Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

(2)	Die Wirkleistungsbegrenzung nach § 3 gilt ebenfalls ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien. 

Baustein: Handelt es sich um eine temporäre oder dauerhafte Vereinbarung?

Option A: Temporäre Vereinbarung bis zum Netzausbau 

(3)	Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer den Zeitpunkt des Abschlusses der kapazitätserhöhenden Maßnahmen nach § 12 EEG 2023 unverzüglich in Textform mitzuteilen; den voraussichtlichen Abschluss hat er zuvor in Textform anzukündigen. Dies gilt auch, wenn aus anderen Gründen am Netzverknüpfungspunkt eine höhere Netzkapazität bereits vor dem Zeitpunkt nach Satz 1 verfügbar sein sollte, die eine Aufhebung oder Anhebung der vereinbarten Wirkleistungsbegrenzung ermöglicht. 

(4)	Die Parteien werden auf Grundlage der jeweiligen Mitteilung nach Abs. 3 unverzüglich einen einvernehmlichen Termin für die operative Umstellung des Netzanschlusses festlegen („Übergabetermin“). Diese Vereinbarung endet mit Ablauf dieses Übergabetermins. Der Übergabetermin ist so zu wählen, dass eine sichere und ordnungsgemäße Umstellung des Netzbetriebs gewährleistet ist und er innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Zugang der Mitteilung nach Absatz 3 liegt. Mit Beendigung dieser Vereinbarung gelten für den Netzanschluss und die Einspeisung der Anlagen die gesetzlichen Bestimmungen sowie die sonstigen zwischen den Parteien bestehenden Vereinbarungen. Die wesentlichen Inhalte des Übergabetermins sind zu protokollieren. 

Option B: Dauerhafte Wirkleistungsbegrenzung

(3)	Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und gilt, solange der Anschlussnehmer mindestens noch eine in Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“) bezeichnete Anlage gemäß dieser Vereinbarung am vereinbarten Netzverknüpfungspunkt angeschlossen hat. Eine automatische Beendigung aufgrund veränderter Netzkapazitäten findet nicht statt; eine Aufhebung oder Anpassung der Wirkleistungsbegrenzung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien.

(4)	Bis zur endgültigen Außerbetriebnahme/Netztrennung aller vertragsgegenständlichen Anlagen am bisherigen Netzverknüpfungspunkt bleibt die Verpflichtung des Anschlussnehmers zur Einhaltung der nach § 3 vereinbarten Wirkleistungsbegrenzung am bisherigen vereinbarten Netzverknüpfungspunkt bestehen.

(5)	Ein Rücktritt von diesem Vertrag ist für beide Parteien ausgeschlossen.

(6)	Der Anschlussnehmer kann jederzeit ordentlich in Textform mit einer Frist von drei Monaten kündigen. In diesem Fall gelten für den Netzanschluss und die Einspeisung die gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, die ohne diese Vereinbarung maßgeblich wären.

(7)	Der Netzbetreiber kann ausschließlich dann ordentlich in Textform mit einer Frist von drei Monaten kündigen, wenn dadurch eine Einspeisung ohne Wirkleistungsbegrenzung am vereinbarten Netzverknüpfungspunkt zugunsten des Anschlussnehmers ermöglicht werden soll. In diesem Fall ist der Anschlussnehmer berechtigt, den Netzanschluss im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ohne die in dieser Vereinbarung geregelte Wirkleistungsbegrenzung zu nutzen. Im Übrigen gelten für den Netzanschluss und die Einspeisung die gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, die ohne diese Vereinbarung maßgeblich wären. 

(8)	Zwingende gesetzliche und verordnungsrechtliche Vorschriften sowie Festlegungen der Bundesnetzagentur gehen den Regelungen dieser Vereinbarung vor. Soweit sich hieraus Abweichungen zu den vertraglichen Bestimmungen ergeben, gelten die entsprechenden gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben vorrangig. Die Parteien verpflichten sich, diese Vereinbarung unverzüglich an geänderte gesetzliche, verordnungsrechtliche oder regulatorische Vorgaben anzupassen, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines rechtmäßigen und sachgerechten Vollzugs dieser Vereinbarung erforderlich ist. Bis zu einer solchen Anpassung gelten die gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben unmittelbar. Ist eine Anpassung der Vereinbarung nicht möglich oder dem Netzbetreiber nicht zumutbar, so kann der Netzbetreiber nach § 8 Abs. 2 lit. c dieser Vereinbarung außerordentlich kündigen.

[bookmark: _Toc230946991]§ 8 Recht des Netzbetreibers zur außerordentlichen Kündigung 

(1)	Der Netzbetreiber ist berechtigt, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund außerordentlich schriftlich zu kündigen. Die Kündigung ist erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist von mindestens zwei Wochen möglich; im Übrigen findet § 314 Abs. 2 S. 2 und S. 3 BGB Anwendung.

(2)	Ein wichtiger Grund liegt für den Netzbetreiber insbesondere vor, wenn 

a) 	der Anschlussnehmer seine Pflichten nach § 10 Abs. 2 bis 5 im Zusammenhang mit der Übertragung der Anlagen oder des Anlagenbetriebs schuldhaft verletzt oder eine unzulässige Übertragung der Anlagen erfolgt; 

b)	der Anschlussnehmer die Einspeisung nach Inbetriebnahme für einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als 12 Monaten vollständig einstellt und er dies zu vertreten hat;

c)	sich die für den Netzanschluss oder den Netzbetrieb maßgeblichen technischen, rechtlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen wesentlich ändern und der Netzbetreiber hierdurch verpflichtet ist, den Netzanschluss oder die Wirkleistungsbegrenzung wesentlich anzupassen, einzuschränken oder aufzuheben und dadurch die Geschäftsgrundlage dieser Vereinbarung erheblich gestört wird, sodass dem Netzbetreiber ein Festhalten an der Vereinbarung nicht zugemutet werden kann; dies gilt nur, soweit eine Anpassung der Vereinbarung nach § 7 Abs. 8 nicht möglich ist oder scheitert;

(3)	Die außerordentliche Kündigung wird mit Zugang beim Anschlussnehmer wirksam; die Vereinbarung endet in diesem Zeitpunkt mit sofortiger Wirkung. Die bis zum Wirksamwerden der Kündigung begründeten Rechte und Pflichten der Parteien bleiben unberührt. Soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung erforderlich ist, gelten die Regelungen dieser Vereinbarung, insbesondere zu Abrechnung und Redispatch, bis zur vollständigen Abwicklung fort.

(4)	Der Netzbetreiber ist nach dem Wirksamwerden der Kündigung berechtigt, die Einspeisung ganz oder teilweise zu untersagen, soweit dies zur Wahrung der gesetzlichen und technischen Anforderungen erforderlich ist. Der Netzbetreiber ist ferner berechtigt, die Anlage vom Netz zu trennen, soweit dies zur Gewährleistung der Netz- oder Systemsicherheit erforderlich ist.

(5)	Mit Beendigung dieser Vereinbarung gelten für den Netzanschluss und die Einspeisung der Anlagen die gesetzlichen Regelungen. Soweit der Anschlussnehmer die Einspeisung erneut aufnehmen oder erweitern möchte, ist hierfür ein Netzanschlussbegehren nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu stellen, sofern nicht bereits ein fortbestehender Netzanschluss besteht. 

Baustein: Liegt ein gesetzlicher Anspruch auf Netzausbau vor?

Option A: Kein Anspruch auf Netzausbau nach § 12 EEG 2023.

(6)	Eine erneute Bestimmung des Netzverknüpfungspunkts erfolgt nach Maßgabe des § 8 EEG 2023; der Netzverknüpfungspunkt kann hierbei von dem bislang zugrunde gelegten Netzverknüpfungspunkt abweichen. Die zuletzt vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung gilt fort, soweit und solange der bestehende Netzverknüpfungspunkt diese netztechnisch erfordert. 

Option B: Gesetzlicher Anspruch auf Netzausbau nach § 12 EEG 2023. 

(6)	Der bestehende Netzverknüpfungspunkt bleibt maßgeblich. Eine erneute Bestimmung des Netzverknüpfungspunkts erfolgt nicht. Der Anschlussnehmer bleibt bis zur vollständigen Umsetzung der Maßnahmen nach § 12 EEG 2023 verpflichtet, die zuletzt wirksam vereinbarte Wirkleistungsbegrenzung einzuhalten, sofern und solange der bestehende Netzverknüpfungspunkt diese netztechnisch erfordert. Nach Abschluss der Maßnahmen richtet sich das Netzanschlussverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen; ein Anspruch auf eine Einspeisung oberhalb der Wirkleistungsbegrenzung vor Abschluss der Maßnahmen besteht nicht.

(7)	Die Beendigung dieser Vereinbarung begründet keinen Anspruch auf den Abschluss einer neuen flexiblen Netzanschlussvereinbarung. Änderungen oder Neuabschlüsse bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

[bookmark: _Toc230946992]Abschnitt 4: Vertragsverantwortung und Risikoverteilung
[bookmark: _Toc230946993]§ 9 Haftung, Freistellung

(1)	Der Anschlussnehmer haftet für Schäden, auch Dritter, die dem Netzbetreiber dadurch entstehen, dass der Anschlussnehmer die nach § 3 festgelegte Wirkleistungsbegrenzung schuldhaft überschreitet. Dies ist insbesondere der Fall, wenn [z.B. 

· die vorgegebenen Wirkleistungs-Grenzkurven nach Abschnitt 5.5.2, VDE-AR-N 4105 durch den Eingriff des Anschlussnehmers nicht eingehalten werden. 
· die PAV,E-Schutz-Einstellwerte/-Gesamtabschaltzeiten nach VDE-AR-N 4105 Tabelle 1 durch den Eingriff des Anschlussnehmers nicht eingehalten werden.
· und/oder die technische Einrichtung die Trennung vom Netz des Netzbetreibers durch den Eingriff des Anschlussnehmers nicht durchführt].

(2)	Im Übrigen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere haftet der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer für eine schuldhafte Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten, sofern nicht im Gesetz ein abweichender Haftungsmaßstab festgelegt ist. Darüber hinaus haftet der Netzbetreiber für eine Verletzung der mit dieser Vereinbarung verbundenen Pflichten nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 

(3)	Die Verjährung der Ansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

[bookmark: _Toc230946994]§ 10 Rechtsnachfolge

(1)	Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge kraft Gesetzes tritt der Rechtsnachfolger einer Partei mit allen Rechten und Pflichten in diese Vereinbarung ein. Die andere Partei ist hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und erhält auf Verlangen einen geeigneten Nachweis der Rechtsnachfolge.

(2)	Veräußert der Anschlussnehmer die Anlagen oder überträgt er deren Betrieb vollständig auf einen Dritten, so geht diese Vereinbarung mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über, sofern der Netzbetreiber der Übertragung zuvor schriftlich zugestimmt hat. Dritter und somit Erwerber im Sinne dieser Regelung kann dabei auch ein Finanzierungspartner (insbesondere eine Bank) sein, der aufgrund einer Sicherung der Anlagen – insbesondere im Wege der Zwangsvollstreckung, aufgrund eines Sicherungsvertrags oder zur Abwendung einer Zwangsvollstreckung – die Anlagen übernimmt; gleiches gilt für einen vom Finanzierungspartner benannten Dritten. 

(3)	Die Zustimmung des Netzbetreibers im Sinne des Absatz 2 darf nur verweigert werden, wenn der Erwerber nicht die Gewähr dafür bietet, die technischen Anforderungen sicher einzuhalten. Solche Tatsachen können insbesondere frühere wiederholte oder schwerwiegende Verstöße gegen technische Anforderungen sein, die bereits zu einer abstrakten oder konkreten Gefährdung des sicheren Betriebs des Netzes geführt haben.

(4)	Der Anschlussnehmer verpflichtet sich, im Falle der Übertragung der Anlagen oder des Anlagenbetriebs im Sinne des Absatz 2 sämtliche Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung vollständig auf den Erwerber zu übertragen und diesen zur uneingeschränkten Übernahme der mit dieser Vereinbarung einhergehenden Vorgaben zu verpflichten. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Erwerber gegenüber dem Netzbetreiber schriftlich erklärt, sämtliche Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung – einschließlich der Einhaltung der Wirkleistungsbegrenzung sowie der technischen Anforderungen nach § 3 und § 4 – zu übernehmen. Bis zum Zugang der schriftlichen Übernahmeerklärung des Erwerbers beim Netzbetreiber bleibt der bisherige Anschlussnehmer in vollem Umfang für die Erfüllung der Pflichten aus dieser Vereinbarung verantwortlich.

(5)	Der Anschlussnehmer verpflichtet sich im Falle des Absatzes 2, dem Erwerber sämtliche für die Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen technischen und vertraglichen Informationen rechtzeitig zu übergeben, insbesondere:

· die technische Konfiguration der Anlagen,
· die geltende Wirkleistungsbegrenzung,
· die Anforderungen an Steuerbarkeit, Messung und Kommunikation gemäß § 4,
· offene technische oder rechtliche Vorgänge im Zusammenhang mit der Netzanschlusskonstellation.

Der Anschlussnehmer hat den Erwerber ausdrücklich auf sämtliche Pflichten aus dieser Vereinbarung hinzuweisen.

(6)	Der Eintritt des Erwerbers in diese Vereinbarung im Sinne des Absatzes 2 wird erst wirksam, wenn 

1.	der Erwerber gegenüber dem Netzbetreiber schriftlich erklärt hat, sämtliche Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung uneingeschränkt zu übernehmen,
	2.	der Netzbetreiber der Übertragung schriftlich zugestimmt hat, und
3. 	der zwischen dem bisherigen Anschlussnehmer und dem Erwerber vereinbarte Stichtag zum Eintritt in diese Vereinbarung dem Netzbetreiber schriftlich mitgeteilt worden ist; der Eintritt wird jedoch nicht vor diesem Stichtag wirksam.

Bis zum Wirksamwerden des Eintritts bleibt der bisherige Anschlussnehmer zur vollständigen Erfüllung aller Pflichten aus dieser Vereinbarung verpflichtet. Mit Wirksamwerden des Eintritts des Erwerbers wird der bisherige Anschlussnehmer aus seinen Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung entlassen.

(7)	Erfolgt lediglich eine teilweise Veräußerung der Anlagen oder deren Betriebs sind sich die Parteien darüber einig, dass in diesem Fall der Abschluss einer neuen, die beteiligten Parteien einbeziehenden Mehrparteienvereinbarung erforderlich ist. Mit Wirksamwerden eines solchen Mehrparteienvereinbarung endet diese Vereinbarung automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

(8)	Der Netzbetreiber ist berechtigt, diese Vereinbarung ohne Zustimmung des Anschlussnehmers auf einen anderen Netzbetreiber zu übertragen, sofern dieser durch gesetzliche, behördliche oder regulatorische Maßnahmen zum Betreiber des betreffenden Netzes bestimmt wird oder dieser die Netzbetreiberfunktion übernimmt.

(9)	Der Anschlussnehmer informiert den Netzbetreiber unverzüglich über jede geplante oder erfolgte Übertragung der Anlagen oder des Anlagenbetriebs sowie über jede gesellschaftsrechtliche Veränderung, die die Betreiberstellung berührt.

[bookmark: _Toc230946995]Abschnitt 5: Datenschutz und Schlussbestimmungen
[bookmark: _Toc230946996]§ 11 Datenverarbeitung, Datenaustausch und Geheimhaltung

 (1)	Der Anschlussnehmer räumt dem Netzbetreiber das Recht ein, sämtliche zur Durchführung, Überwachung und Durchsetzung der in dieser Vereinbarung festgelegten Wirkleistungsbegrenzung erforderlichen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Hierzu zählen insbesondere Mess-, Steuerungs-, Kommunikations- und Betriebsdaten der Anlagen und der technischen Anbindung. Diese Daten darf der Netzbetreiber ausschließlich für die Zwecke dieser Vereinbarung, des sicheren Netzbetriebs sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verarbeiten.

(2)	Der Anschlussnehmer stellt dem Netzbetreiber alle zur Überwachung und Umsetzung der Wirkleistungsbegrenzung erforderlichen Daten vollständig, richtig und in der vom Netzbetreiber vorgegebenen Form zur Verfügung und teilt unverzüglich alle Änderungen mit, die die Einhaltung der Wirkleistungsbegrenzung oder den sicheren Netzbetrieb beeinträchtigen können.

(3)	Beide Parteien behandeln alle im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erlangten vertraulichen Informationen streng vertraulich und verwenden sie ausschließlich zur Durchführung dieses Vertrages. Eine Weitergabe ist nur zulässig, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben, für den sicheren Netzbetrieb erforderlich, zur Erfüllung vertraglicher Pflichten gegenüber beauftragten Dienstleistern notwendig oder vom jeweils Berechtigten zuvor genehmigt wurde. 

(4)	Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden - etwa Daten von Ansprechpartnern, technischen Verantwortlichen oder Betriebsführern - erfolgt dies im Einklang mit der DSGVO und dem BDSG. Beide Parteien sind Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies zur Durchführung dieser Vereinbarung, zur Netz- und Anlagensicherheit oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist.

(5)	Der Netzbetreiber darf Daten an Behörden, andere Netzbetreiber oder sonstige zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben verpflichtete Stellen weitergeben, soweit er hierzu gesetzlich verpflichtet ist oder dies zur Netzstabilität zwingend erforderlich ist.

(6)	Der Anschlussnehmer gewährleistet angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der Daten gemäß Art. 32 DSGVO.

(7)	Der Netzbetreiber ist berechtigt, die verarbeiteten Daten für die Dauer dieser Vereinbarung sowie für die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen zu speichern; nach deren Ablauf werden personenbezogene Daten gesetzeskonform gelöscht oder anonymisiert.

(8)	Der Anschlussnehmer stellt sicher, dass der Direktvermarkter sämtliche zur Abrechnung erforderlichen Daten erhält, insbesondere Stammdaten, technische Registerdaten (TR/SR), Einspeiseprognosen, Fahrplandaten, Zeitfensterbegrenzungen und tatsächliche Einspeisewerte.

[bookmark: _Toc230946997]§ 12 Schlussbestimmungen

(1)	Auf diese Vereinbarung sowie auf sämtliche aus oder im Zusammenhang mit ihr entstehenden Rechte und Pflichten findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie der zugrundeliegenden Regelungen der Europäischen Union Anwendung. 

(2)	Soweit in dieser Vereinbarung auf gesetzliche Vorschriften oder technische Regelwerke Bezug genommen wird, gelten diese in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

Baustein: Rechtsweg

Option A: Ordentlicher Rechtsweg über die Zivilgerichte 

(3) 	Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Netzbetreibers. Unberührt bleibt die Möglichkeit der Parteien, Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung einvernehmlich der Clearingstelle EEG|KWKG zur Klärung vorzulegen.

Option B: Clearingstelle EEG|KWKG als Schiedsgericht (§ 1042 Abs. 3 ZPO) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtwegs

(3) 	Sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs gemäß den Verfahrensvorschriften der Clearingstelle EEG|KWKG nach § 81 EEG 2023 durch die Clearingstelle als Schiedsgericht entschieden.
	
(4)	Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Textformerfordernisses. Nebenabreden wurden nicht getroffen und werden, sofern sie doch getroffen wurden, hiermit aufgehoben und unwirksam.

(5)	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung davon unberührt. Die nichtige oder unwirksame Bestimmung ist von den Parteien durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, welche dem rechtlichen, sachlichen und wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst gleichkommt.

(6)	Jede Partei erhält ein von beiden Parteien unterzeichnetes Vertragsexemplar. Dem Vertrag sind jeweils folgende Vertragsanlagen beigefügt, die hiermit wesentliche Vertragsbestandteile werden:

· Anlage 1 („Netzverträglichkeitsprüfung“)
· Anlage 2 („Übersicht über die Anlagen“)
· Anlage 3 („Eigentumsgrenzen“),
· Anlage 3/4 („Messkonzept“)
· Anlage 4/5 („Redispatchkonzept“)
· Anlage 5/6 („Glossar“)




	____________________________	______________________________
Ort und Datum			  	Ort und Datum



	____________________________	______________________________
Unterschrift Anschlussnehmer		Unterschrift Netzbetreiber

[bookmark: _Toc230946998]Anlagen

[Die Anlagennummerierung ist im Einzelfall entsprechend anzupassen.]

Anlage 1
Netzverträglichkeitsprüfung

[Beifügen der vom Netzbetreiber durchgeführten Netzverträglichkeitsprüfung entsprechend der Präambel dieser Vereinbarung]

Anlage 2
Übersicht über die Anlagen

[Die Anlage 2 ist entscheidend für die Reichweite der Vereinbarung und sollte zur eindeutigen Zuordnung mindestens die folgenden Angaben zu den Erzeugungs- und Speicheranlagen enthalten: 

· eindeutige Identifikationsangaben (insb. MaStR-Nummern, soweit bereits vorhanden),
· Energiequelle,
· Installierte Anlagenleistung,
· Anlagennummer des Anlagenbetreibers
· Ggf. geplante Inbetriebnahme]

Anlage 3
Eigentumsgrenzen

[Lageplan der Einspeisesituation am Netzverknüpfungspunkt unter Darstellung der Eigentumsgrenzen]

Anlage 3/4
Messkonzept

[Das Messkonzept sollte als schematische Darstellung u.a. der Messpunkte, Strompfade, Wandlerzuordnungen und Kommunikationswege eingefügt werden. 

Anlage 4/5
Redispatchkonzept

Anlage 5/6
Glossar

[Das im Rahmen dieses Mustervertrags zur Verfügung gestellte Glossar ist zur eindeutigen Verwendung der Begrifflichkeiten in dieser Vereinbarung beizufügen.]


Haftungsausschluss
Dieser Mustervertrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Er ist als allgemeine Hilfestellung mit Blick darauf konzipiert, dass eine entsprechende breite Praxis noch nicht existiert. Er stellt deshalb keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und begründet insbesondere kein Vertragsverhältnis zwischen dem Verwender und den Erstellern dieses Musters.
Der Mustervertrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann aufgrund der fortlaufenden Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur eine erste Orientierung zu zentralen Regelungskomplexen bieten. Er bedarf zwingend der eigenständigen rechtlichen und technischen Prüfung sowie der Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Projekts, der beteiligten Parteien und des maßgeblichen Netzanschlusssachverhalts.
Eine Haftung der Ersteller – gleich aus welchem Rechtsgrund – für die Nutzung, Anwendung oder Umsetzung dieses Mustervertrags oder für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar aus seiner Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für etwaige Auslassungen, redaktionelle Fehler oder zwischenzeitliche Rechtsänderungen.
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